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1. Erklärung der Anbieterin

Herausgeberin, Anbieterin und Verantwortliche für den vorlie-
genden Prospekts ist die ABO Wind AG. Geschäftssitz: Unter 
den Eichen 7, 65195 Wiesbaden, Tel.: 0611 / 26 76 50, Fax: 0611 / 
26 76 599, mezzanine@abo-wind.de, www.abo-wind.de

Die ABO Wind AG übernimmt für den Inhalt dieses Vermö-
gensanlagen-Verkaufsprospektes die Verantwortung. Die  
ABO Wind AG erklärt, dass ihres Wissens die im Prospekt ge-
machten Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände 
ausgelassen sind.

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem vorliegenden 
Angebot um eine unternehmerische Beteiligung handelt. 
Eine Beratung durch einen Steuerberater wird empfohlen. 
Die Ausführungen in diesem Prospekt ersetzen nicht eine 
gegebenenfalls notwendige qualifizierte Beratung durch 
einen Fachmann. Eine Anlageentscheidung sollte nicht alleine 
aufgrund der Ausführungen in diesem Prospekt getroffen 
werden, da die hierin enthaltenen Informationen eine auf die 
Bedürfnisse, Ziele, Erfahrungen beziehungsweise Kenntnisse 
und Verhältnisse des individuellen Anlegers zugeschnittene 
Beratung und Aufklärung nicht ersetzen können.
Datum der Aufstellung des Verkaufsprospektes für die Betei-
ligung der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG ist der 30. 
September 2009. Die Zeichnungsfrist beginnt einen Werktag 
nach Veröffentlichung des Angebotes und endet mit Vollplat-
zierung, spätestens am 31. Oktober 2010. Die Emittentin ist 
berechtigt, durch Beschluss der Gesellschafterversammlung 
ohne Angabe von Gründen und ohne die Zustimmung der 
Anleger die Zeichnungsfrist zu verlängern oder zu verkürzen.
Soweit während der Zeichnungsfrist Veränderungen eintre-
ten, die für die Beurteilung der Emittentin oder der Vermö-
gensanlage von wesentlicher Bedeutung sind, werden diese 
unverzüglich in einem Nachtrag zu diesem Verkaufsprospekt 
veröffentlicht.

Die Darstellungen in diesem Prospekt beruhen auf den zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung bekannten und erkenn-
baren Sachverhalten und daran geknüpften Erwartungen für 
die zukünftige Entwicklung. Die abgedruckten Prognosen 
geben den gegenwärtigen Planungs- und Kenntnisstand der 
Prospektherausgeberin wieder. Eine Gewähr für das Eintref-
fen der Annahmen kann die Prospektherausgeberin nicht 
übernehmen.

Über die dargestellten einzelnen Chancen- und Risikopositi-
onen hinaus können weitere Umstände zu einer Erhöhung 
oder Verringerung von Zahlungen und zu einer positiven oder 
negativen Veränderung der Betriebsergebnisse führen. Ände-
rungen können sich zum Beispiel durch eine neue Gesetzge-
bung oder deren Auslegung durch die Verwaltungsbehörden 
ergeben.

Der Inhalt dieses Prospektes ist maßgebend für eine Beteili-
gung an der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG. Aussagen 
bzw. Angaben, die von dem Prospektinhalt abweichen, 
bedürfen einer schriftlichen Zustimmung der Prospektheraus-
geberin.

Wiesbaden, den 30.9.2009

Vorstand der ABO Wind AG

Dr. Jochen Ahn	 Dipl.-Ing. Matthias Bockholt
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2. Klimaschutz und Rendite

Sehr geehrte Zeichnerin, sehr geehrter Zeichner,

unser Genussrecht bietet Ihnen die Möglichkeit, an den her-
vorragenden Erfolgsaussichten der Windenergie zu partizipie-
ren. Der jährliche Zinssatz in Höhe von 8 Prozent wird von der 
ABO Wind AG, der Muttergesellschaft der ABO Wind Mezza-
nine GmbH & Co. KG, abgesichert.
Seit 2004 agiert die ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG er-
folgreich und hat die seither garantierten Zinsen in Höhe von 
8 Prozent sowie eine – wenn auch überschaubare - zusätzli-
che Erfolgsbeteiligung zuverlässig an die Anleger ausbezahlt. 
Vor fünf Jahren haben wir mit der Emission von Genussrech-
ten Neuland betreten. Das Modell hat sich bewährt – für uns 
und die Anleger gleichermaßen. 

Investitionen in profund geplante Windenergieanlagen sind 
in mehrfacher Hinsicht reizvoll: Dank der staatlich garan-
tierten Förderung erwirtschaften die Anlagen verlässliche 
Renditen. Zudem tragen die Zeichner unserer Genussrechte 
dazu bei, den Anteil an emissionsfrei produziertem Strom zu 
erhöhen. Sie leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. 
Die ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG finanziert mit dem 
Kapital der Zeichner Projektgesellschaften der ABO Wind-
Gruppe vor, die in derzeit acht europäischen Ländern sowie in 
Argentinien Windkraftprojekte realisieren. Eine Ausweitung 
der Geschäftstätigkeit in weitere Länder ist möglich. Aktuelle 
Schwerpunkte der ABO Wind sind Frankreich, Deutschland 
und Irland. Die Mezzanine-Gesellschaft investiert ausschließ-
lich in baureife Windparks, für die alle notwendigen Genehmi-
gungen vorliegen. Für im Schnitt ein Jahr werden die Anteile 
an den Projektgesellschaften an die ABO Wind Mezzanine 
GmbH & Co. KG abgetreten.

Die Vorfinanzierung durch die ABO Wind Mezzanine GmbH 
& Co. KG überbrückt die zeitaufwendigen Projektprüfungen 
der Investoren und Banken. Das ermöglicht es der ABO Wind 
AG, Windparks zu verkaufen, mit deren Bau bereits begonnen 
worden ist oder die sogar schon in Betrieb genommen wor-
den sind. Die Nachfrage der Investoren nach solchen Wind-
parks, die das Projektstadium hinter sich haben, ist besonders 
groß. So verschafft die Möglichkeit der Vorfinanzierung der 
ABO Wind AG einen veritablen Wettbewerbsvorteil. Der 
versetzt das Unternehmen in die Lage, das Genussrecht mit 
attraktiven Konditionen für Zeichner auszustatten.

Das Genussrecht ist so ausgestaltet, dass es einerseits hohe 
Zinsen erbringt und andererseits die Projektgesellschaften 
Zwischenfinanzierungen flexibel und zu marktüblichen 
Konditionen erhalten. Durch die Wahl einer eigenen Komman-
ditgesellschaft, die das Genussrecht emittiert und Darlehen 
an die Projektgesellschaften ausreicht, sind die Zeichner am 
unternehmerischen Risiko der ABO Wind AG nicht direkt 
beteiligt. Die Abtretung der Kommanditanteile von den je-
weiligen Projektgesellschaften an die Mezzanine-Gesellschaft 
sichert die Darlehen und vermindert das Ausfallrisiko für das 
Genussrechtskapital. 

Da die ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG auf die Möglich-
keiten der Zwischenfinanzierung von Projektgesellschaften 
der ABO Wind AG angewiesen ist, garantiert die ABO Wind AG 
den Genussrechtsinhabern Zinsen in einer Höhe von 8 Prozent 
jährlich. Unser Angebot ist insbesondere für Anleger attrak-
tiv, die ihr Geld ökologisch sinnvoll anlegen möchten, dabei 
jedoch weder die Risiken von Aktien noch die langen Lauf-
zeiten von Kommanditbeteiligungen eingehen wollen. Vier 
Mitglieder aus der Geschäftsleitung der ABO Wind AG sind 
zugleich Kommanditisten der ABO Wind Mezzanine GmbH & 
Co. KG und bringen als Prokuristen neben uns als geschäfts-
führenden Kommanditisten die Expertise der gesamten ABO 
Wind-Gruppe ein. Zusammen mit den hohen Anforderungen 
an die Kreditvergabe und der geschilderten Besicherung sind 
damit sehr gute Voraussetzungen gegeben, um die ABO Wind 
Mezzanine GmbH & Co. KG weiterhin mit Augenmaß zum 
Erfolg zu führen.
Wir würden uns freuen, Sie als Anleger dieses Genussrechtes 
in unserem Kundenkreis begrüßen zu können. Wir versichern 
Ihnen, dass wir auch dieser Beteiligung an der ABO Wind ein 
Höchstmaß an Sorgfalt und Aufmerksamkeit zukommen 
lassen werden. Sie können die gewohnte ABO Wind-Qualität 
erwarten.

Herzliche Grüße,
Vorstand der ABO Wind AG
Geschäftsführung der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG

Dr. Jochen Ahn	 Dipl.-Ing. Matthias Bockholt
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3. Das Genussrecht im Überblick

Emittentin ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG

Prospektherausgeberin und Garantin der Zinszahlung ABO Wind AG

Beteiligungsform Direktbeteiligung über Genussrechte

Produktbeschreibung Auf den Namen des Zeichners lautende Genussrechte mit Gewinn- und 
Verlustbeteiligung, die einen garantierten Basiszins beinhalten.

Mittelverwendung Vorfinanzierung baureifer Windparks der ABO Wind-Gruppe

Angesprochene Anleger

Anleger mit mittelfristigem Anlagehorizont, überdurchschnittlicher 
Renditeerwartung, ökologischer Überzeugung und der Bereitschaft, das 
unternehmerische Risiko zu tragen. Das Kapitel „Risiken“ dieses Prospekts 
ist zu beachten.

Rechte des Anlegers

- Anspruch auf jährliche Zinsen und ggf. Gewinnbeteiligung

- Kündigungsrecht zum Jahresende, erstmals zum 31.12.2014

- Rückzahlung der Genussrechte zum Buchwert

Emissionsvolumen 5.000.000 Euro

Anzahl der angebotenen Vermögensanlage 10.000 Stück Genussrechte

Nennbetrag Je Genussrecht 500 Euro

Ausgabekurs 100 Prozent des Nennbetrags, es wird kein Aufschlag erhoben.

Mindestzeichnung Fünf Genussrechte für 2.500 Euro, höhere Beträge müssen durch 500 Euro 
teilbar sein.

Verzinsung 8 Prozent jährlich, Auszahlung bis zum 28. Februar des Folgejahres

Zusätzliche Gewinnbeteiligung

80 Prozent des Jahresüberschusses nach Steuern der ABO Wind Mezza-
nine GmbH & Co. KG werden jährlich an die Inhaber der Genussrechte 
ausgeschüttet. Der Ausschüttungsanspruch besteht nach Auffüllung der 
gesetzlichen und ggf. gesellschaftsvertraglich vorgeschriebenen Rücklagen 
sowie ggf. der Auffüllung des Genussrechts- und des Kommanditkapitals 
auf den Nennwert.

Laufzeit und Kündigung

Die Laufzeit beginnt am 1.11. 2009 und ist zunächst festgelegt bis zum 31. 
12.2014. Die Laufzeit verlängert sich ab dann jeweils um ein Jahr, wenn die 
Genussrechte nicht sechs Monate vorher, also jeweils bis zum 30.6. ge-
kündigt worden sind. Genussrechtinhaber wie Emittent haben erstmalig 
zum 31.12.2014 die Möglichkeit einer Kündigung. Dazu ist eine Kündigung 
in Schriftform bis zum 30.6.2014 notwendig. Das eingezahlte Kapital wird 
nach Ende der Laufzeit binnen sieben Bankarbeitstagen auf das Konto des 
Anlegers zurückgezahlt.

Haftung des Anlegers

Der Anleger haftet mit der Höhe des gezeichneten Genussrechtskapitals 
für Verluste der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG.

Es besteht keine Nachschusspflicht.

Handelbarkeit
Eine Abtretung (Verkauf) der Genussrechte ist jederzeit  möglich. Die ABO 
Wind AG strebt an, eine Handelsplattform für die Genussrechte einzurich-
ten .

Besteuerung Zinserträge und Kursgewinne unterliegen der Abgeltungsteuer in Höhe 
von 25 % zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.

Prospekt
Der Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt wird auf der Internetseite der 
ABO Wind AG veröffentlicht (www.abo-wind.de). Gedruckte Prospekte 
können kostenlos bei der ABO Wind AG angefordert werden.



Mittelherkunft (Prognose) absolut in Euro
1. Genussrechtskapital 5.000.000
2. Kommanditkapital 20.000
3. Fremdmittel 0
Mittelverwendung (Prognose)
4. Kosten 0
5. Auszureichende Darlehen 5.020.000
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4. Das Genussrecht im Detail

a)	 Art, Anzahl und Gesamtbetrag der angebotenen Anlage

Mit diesem Verkaufsprospekt werden Vermögensanlagen, 
und zwar auf den Namen lautende Genussrechte, zum Erwerb 
angeboten. Angeboten werden 10.000 Stück Genussrechte 
zum Nennbetrag von jeweils 500 Euro. Dies entspricht einem 
Gesamtnennbetrag von 5.000.000 Euro. Die Ausgabe der 
Genussrechte erfolgt zum Nennbetrag. Die Genussrechtsbe-
dingungen beinhalten eine Gewinn- und Verlustbeteiligung 
sowie einen Rangrücktritt hinter die Rechte anderer Gläubi-
ger. Durch diese Ausgestaltung und eine Mindestlaufzeit von 
fünf Jahren gewinnt das Genussrechtskapital der ABO Wind 
Mezzanine GmbH & Co. KG den Charakter von Eigenkapital.
Die Ausgestaltung von Genussrechten ist lediglich in Grund-
zügen gesetzlich geregelt, so dass sich das Rechtsverhältnis 
der Anleger zu der Emittentin ausschließlich aus den in 
diesem Vermögensanlagen-Prospekt abgedruckten Ge-
nussrechtsbedingungen ergibt. (S. 39 ff.) Die Genussrechte 
begründen nachrangig besicherte Gläubigerrechte. Sofern die 
Projektgesellschaften, deren Kommanditanteile die ABO Wind 
Mezzanine GmbH & Co. KG hält, Bankdarlehen aufnehmen, 
werden diese bevorrechtigt bedient. Auch gegenüber den für 
den Betrieb der Windkraftanlagen notwendigen laufenden 
Kosten ist das Genussrechtskapital nachrangig.

b) Gründe für das Angebot

Das Genussrechtskapital in Höhe von 5.000.000 Euro wird 
mittels Darlehen an Projektgesellschaften weitergereicht, die 
in verschiedenen Ländern Windparks errichten. Die Darle-
hen dienen der Vorfinanzierung von Windparks, bevor eine 
Bankfinanzierung vereinbart  worden ist. In anderen Fällen 
ersetzen die Darlehen innerhalb einer Bankfinanzierung das 
Eigenkapital und überbrücken so die Zeit, bis ein Investor 
die Projektgesellschaft erwirbt. Dann erhält die ABO Wind 
Mezzanine GmbH & Co. KG das Kapital zurück, um es an neue 
Projektgesellschaften zu verleihen. Die ABO Wind Mezzanine 
GmbH & Co. KG hat im Jahr 2004 eine erste Tranche Genuss-
rechtskapital in Höhe von 751.000 Euro eingeworben. Dieses 
Genussrechtskapital steht am 31.12.2009 zur Rückzahlung an. 

c) Anlageobjekt, Anlageziele und Anlagepolitik

Anlageziel ist es, den Eigenkapitalanteil wechselnder Projekt-
gesellschaften vorzufinanzieren, bis ein Investor das jeweilige 
Windparkprojekt langfristig erwirbt. Das Geld der Anleger 
wird vollständig als Darlehen an wechselnde Projektgesell-
schaften der ABO Wind AG weitergereicht. Daher sind die 
Darlehen das eigentliche Anlageobjekt. 

Nebenkosten, Provisionen, Gebühren etc. werden nicht aus 
den Geldern der Anlegern bezahlt, sondern von der ABO Wind 
AG, so dass bei einer kompletten Zeichnung der Emission 
Nettoeinnahmen in Höhe von 5 Millionen Euro zur Verfügung 
stehen, um Windparks vorzufinanzieren. Vorfinanziert werden 
ausschließlich baureife Projekte in verschiedenen Ländern. 
Sobald die endgültigen Käufer der Windparks ihr Eigenkapital 
aufgebracht haben, fließt das Genussrechtskapital - in der 
Regel nach sechs bis zwölf Monaten - zurück an die ABO Wind 
Mezzanine GmbH & Co. KG und steht zur Verfügung, um neu-
en Projektgesellschaften Darlehen zu gewähren.

Die konkreten Projekte, an die das Genussrechtskapital als 
Darlehen weitergereicht wird, stehen zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung nicht fest. In jedem Fall wird es sich um 
wechselnde Projekte handeln. Vorfinanziert werden nur Pro-
jekte, die folgende Kriterien erfüllen:

·	 Es liegen Bau-, bzw. BImschG - Genehmigung und eine 
Einspeisezusage vor.

·	 Alle zum Bau und Betrieb notwendigen Grundstücke sind 
mit Pacht- oder Kaufverträgen gesichert.

·	 Die Verträge über den Kauf der Windkraftanlagen sowie 
den schlüsselfertigen Bau des Projektes sind unter- 
zeichnet.

·	 Zu Marktpreisen kalkulierte Projektvolumen werden zu 
höchstens 30 Prozent vorfinanziert.

·	 Die Laufzeit der Mittel darf die Endlaufzeit des Genuss-
rechtskapitals nicht überschreiten oder es muss eine 
entsprechende Kündigungsmöglichkeit vorliegen.

Finanzierungs- und Investitionsplan

Erläuterung: Das eingezahlte Kommanditkapital und das einzu-
werbende Genussrechtskapital, für das keine Zusagen vorliegen, 
werden vollständig als Darlehen an Projektgesellschaften wei-
tergereicht. Prospekterstellung und Vertrieb der Genussrechte 
übernimmt die ABO Wind AG, so dass die Kosten dafür zunächst 
nicht aus Mitteln der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG zu 
zahlen sind. Wie im Dienstleistungs- Vermittlungs- und Garan-
tievertrag zwischen ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG und 
ABO Wind AG (Seite 38 ff.) festgelegt, erhält die ABO Wind AG 
für diese und weitere Tätigkeiten eine jährliche Vergütung von 
1,5 Prozent des durchschnittlichen Genussrechtskapitals. Diese 
sowie weitere Kosten (Steuerberatung etc.) werden - wie in 
der Ergebnisprognose auf Seite 14 dargestellt - aus laufenden 
Zinserträgen bezahlt. Die ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG 
benötigt zur Realisierung des Anlageobjekts weder Fremd- noch 
Zwischenfinanzierungsmittel.

Die Nettoeinnahmen aus der Genussrechtsemission reichen 
für die Realisierung des Anlageziels aus. Die Darlehen sind  
das Anlageobjekt der Vermögensanlage. Die Darlehen werden 
zweckgebunden an wechselnde Projektgesellschaften verge-
ben, um Windparks vorzufinanzieren. Die Darlehen werden 
zu einem Zinssatz von 10,5 Prozent vergeben. Die Rückzah-
lung der Darlehen erfolgt spätestens mit dem Verkauf des 
jeweiligen Windparks an einen Investor. Ansonsten zeichnet 
sich die rechtliche Ausgestaltung der Darlehen unter anderem 
dadurch aus, dass  die Laufzeit in der Regel unbefristet ist. Zur 
Besicherung der Darlehen werden bestehende Projektrechte 
des Darlehensnehmers - wie Baugenehmigung, Einspei-
sezusage, Pachtverträge sowie Kaufverträge über Wind-
kraftanlagen - an die ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG 
sicherungsübereignet. Zudem werden Kommanditanteile des 
Darlehensnehmers der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG 
sicherungsübereignet. Diese Rechte bleiben bis zur vollstän-
digen Tilgung der Darlehen im Besitz der ABO Wind Mezza-
nine GmbH & Co. KG und werden dann zurückübereignet. Der 
Darlehensbetrag steht nach Stellung der genannten Sicher-
heiten zur Verfügung. Die Zinszahlung erfolgt zum Ende des 
Quartals taggenau für den in Anspruch genommenen Betrag. 
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Steuern vom Einkommen und Ertrag
Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sowie zum Teil Vorjahre.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die 
folgenden Personen dem Vorstand an:

Dr. Jochen Ahn
Dipl. Ing. Matthias Bockholt

Auf die Angaben über die Gesamtbezüge des Vorstandes wird 
nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
 
Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
Rechtsanwalt Jörg 
Lukowsky 
(Vorsitzender)

Fachanwalt für Steuer- und Arbeitsrecht,
tätig für die Kanzlei Fuhrmann Wallenfels 
Binder – Rechtsanwälte und Notare – , 
Wiesbaden

Prof. Dr. Uwe Leprich Professor für Energiewirtschaft an der 
saarländischen Fachhochschule für 
Wirtschaft, Saarbrücken

Dipl.-Ing. Ewald 
Seebode

Miteigentümer und Geschäftsführer der 
SeeBa Energiesystem GmbH, Stemwede

Vergütungen der Mitglieder des Aufsichtsrats

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates beliefen sich auf Euro 
32.000,00.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres 
beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des 
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:
Arbeitnehmergruppen Zahl
Angestellte 83
leitende Angestellte 2
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter 46
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter 35

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten 
Arbeitnehmer beträgt 74.

Weitere Angabepflichten nach dem Aktiengesetz

Angaben über die Gattung der Aktien
Das Grundkapital von 2.000.000 Euro ist eingeteilt in:

2.000.000 Stückaktien ohne Nennwert. Die Aktien lauten auf 
den Inhaber.

Angaben über das genehmigte Kapital
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zum 30.06.2011 durch Ausgabe neuer 
Aktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlagen einmalig oder 
mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag 
von 250.000,00 Euro zu erhöhen und dabei den Inhalt der 
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe 
festzulegen (genehmigtes Kapital I).

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 
31.05.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe 
neuer Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig, 
insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag von 
750.000,00 Euro zu erhöhen und dabei den Inhalt der 

Aktienrechte und Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen 
(genehmigtes Kapital II).

Angaben zu Genussrechten § 160 I Nr. 6 AktG
Im Jahr 2005 wurden Genussrechte in Höhe von Euro 
3.000.000,00 ausgegeben.

Wiesbaden, 30. April 2009

Matthias Bockholt, Vorstand
Dr. Jochen Ahn, Vorstand

x)	 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers über die 	
	 Prüfung des handelsrechtlichen  Jahresabschlusses zum 	
	 31.12.2008

Die Anschrift des Abschlussprüfers lautet:
Christoph Kunsmann, Biebricher Allee 31, 65187 Wiesbaden

7. Die Garantin
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Referenzliste

Windpark / Standort

Wind farm / Location

Windkraft-
anlagentyp

Anzahl Wind-
kraftanlagen

Installierte 
Leistung  (MW)

Inbetrieb-
nahme

Niederlistingen / Ersen*, Hessen MICON M 1800 3 1,8 1996

Vadenrod*, Hessen ENERCON E-40 3 1,5 1997

Framersheim, Rheinland-Pfalz NORDEX N54 3 3 1998

Kloppberg, Rheinland-Pfalz NORDEX N43 14 8,4 1998

Frankenberg*, Hessen NORDEX N43 2 1,2 1999

Ettenheim*, Baden-Württemberg NORDEX N 62 3 3,9 2000

Mahlberg*, Baden-Württemberg NORDEX N80 2 5 2000

Raibach*, Hessen FUHRLÄNDER FL 100 2 2 2001

Burg-Gemünden, Hessen NORDEX N62 3 3,9 2001

Freiamt*, Baden-Württemberg ENERCON E66 3 5,4 2001

Kippenheim*, Baden-Württemberg Südwind S77 1 1,5 2001

Schelder Wald, Hessen ENRON 1,5sl 3 4,5 2001

Schleiden, Nordrhein-Westfalen TACKE TW 1,5s 17 25,5 2002

Adorf, Hessen DeWind D6 4 4 2002

Rülfenrod, Hessen ENRON 1,5sl 5 7,5 2002

Vettweiß/ Nörvenich, Nordrhein-Westfalen GE Wind Energy 1,5s
Fuhrländer MD 7 10,5 2002

Berglicht, Rheinland-Pfalz Südwind S77 9 13,5 2002

Krähenberg, Rheinland-Pfalz DeWind D6 5 6,25 2003

Gembeck I, Hessen Repower MD 77 4 6 2003

Gembeck II, Hessen Repower MD 77 4 6 2003

Holzschlägermatte, Baden-Württemberg ENERCON E66/18.70 2 3,6 2003

Wennerstorf, Niedersachsen AN BONUS 1,3 4 5,2 2003

Rosskopf*, Baden-Württemberg ENERCON E66/18.70 4 7,2 2003

Rohrhardsberg* Baden-Württemberg ENERCON E66/18.70 1 1,8 2003

Flechtdorf, Hessen Südwind S77 4 6 2004

Helmscheid, Hessen Südwind S77,
NEG Micon NM 3 3,5 2004

Kevelaer, Nordrhein-Westfalen Nordex S77 1 1,5 2004

Losheim, Saarland GE Wind Energy 1,5sl 3 4,5 2004

Marpingen, Saarland GE Wind Energy 1,5sl 3 4,5 2004

Téterchen, Lothringen Repower MD 77, 6 9 2005

Talling, Rheinland-Pfalz Nordex N90 2 4,6 2005

Korschenbroich, Nordrhein-Westfalen Nordex S77 5 7,5 2005

Undenheim, Rheinland-Pfalz GE Wind Energy 1,5sl 2 3 2005

Bedburg, Nordrhein-Westfalen Vestas V80 12 24 2006

Losheim (Eifel), Nordrhein-Westfalen Nordex S70 6 9 2006
>>
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Referenzliste

*geplant im Auftrag Dritter  **geplant von Energie 21 

Windpark / Standort Windkraft-
anlagentyp

Anzahl Wind-
kraftanlagen

Installierte 
Leistung  (MW)

Inbetrieb-
nahme

Flechtdorf II, Hessen Nordex S77 1  1,5 2006

Fohren-Linden/Eckersweiler, Saarland Nordex N90 5 11,5 2006

Méligny le Grand**, Lothringen Repower MM82 4 8 2006

Diemelsee, Hessen Vestas V82, 
Nordex S77  2 3 2006

Menil la Horgne**, Lothringen Repower MD77  7 10,5 2007

Asendorfer Kippe, Sachsen-Anhalt Vestas V90 10 20 2007

Weeze-Wemb, Nordrhein-Westfalen Nordex S77 4 6 2007

Derval/Lusanger, Pay-de-la-Loire REPower NM82 8 16 2007

Schackstedt, Sachsen-Anhalt Vestas V90  1  2 2007

Nottuln, Nordrhein-Westfalen Nordex S77 4 6 2007

Broich, Nordrhein-Westfalen Enercon E53 3 2,4 2007

Combusins, Charente Nordex N90 5 11,5  2008

Jaladeaux, Charente Nordex N90 4 9,2  2008

Xambes, Charente Nordex N90 5 11,5  2008

Villemur, Charente Nordex N90  1  2,3  2008

Roudouallec, Morbihan Enercon E53  7  5,6  2008

Conteville, Calvados Enercon E-70 E4  2  4  2008

Repperndorf, Bayern Vestas V90  3  6  2009

Düngenheim, Rheinland-Pfalz Vestas V90 2 4  2009

  gesamt / total 233 357,25  

7. Die Garantin
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8. Anlageziele

Gegenstand der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG ist die 
Verwaltung des Vermögens der Gesellschaft, insbesondere 
die Überlassung von Kapital zur Finanzierung von Windpark-
projekten. Für in der Regel sechs bis zwölf Monate werden 
dazu  Darlehen ausgereicht oder Beteiligungen erworben. Die 
Gesellschaft ist berechtigt, alle dazu notwendigen Geschäfte 
und Maßnahmen durchzuführen.
Die ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG investiert in Projek-
te der erneuerbaren Energie und fördert damit den Aufbau 
einer nachhaltigen Energieproduktion. Investiert wird in 
Projekte der ABO Wind-Gruppe. Da die ABO Wind Mezzanine 
GmbH & Co. KG davon abhängig ist, dass Projekte, die die 
genannten Kriterien erfüllen, Kapitalbedarf haben, garantiert 
die Muttergesellschaft ABO Wind AG die zugesagte Zinszah-
lung von 8 Prozent jährlich. 
Das Genussrechtskapital in Höhe von 5.000.000 Euro  wird 
als Darlehen für etwa sechs bis zwölf Monate an Projektge-
sellschaften der ABO Wind-Gruppe weitergereicht, die dafür 
in der Regel 10,5 Prozent Zinsen an die ABO Wind Mezzanine 
GmbH & Co. KG zahlen. Vorfinanziert werden ausschließlich 
baureife Projekte in verschiedenen Ländern. Sobald die end-
gültigen Käufer der Windparks ihr Eigenkapital aufgebracht 
haben, fließt das Genussrechtskapital zurück an die ABO Wind 
Mezzanine GmbH & Co. KG und steht für neue Projekte zur 
Verfügung. 

Wichtiger Hinweis
Niemand ist berechtigt, hinsichtlich der ABO Wind Mezzanine 
GmbH & Co. KG oder der Genussrechte Informationen zur 
Verfügung zu stellen oder Aussagen zu machen, die in diesem 
Prospekt nicht enthalten sind oder inkonsistent mit Informa-
tionen oder Aussagen in diesem Prospekt oder anderen von 
der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG zur Verfügung 
gestellten Informationen oder gemachten Aussagen sind. 
Sofern andere Personen als die ABO Wind Mezzanine GmbH 
& Co. KG solche Aussagen machen oder Informationen zur 
Verfügung stellen, steht die ABO Wind Mezzanine GmbH & 
Co. KG für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit nicht ein.
Dieser Vermögensanlagen-Prospekt enthält in die Zukunft 
gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind 
sämtliche Aussagen in diesem Prospekt, die sich nicht 
ausschließlich auf historische Aussagen und Ereignisse 
beziehen. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren 
auf Annahmen, deren Eintritt oder Ausbleiben Ungewisshei-
ten und Risiken unterliegt. 

Zu den Risiken der Vermögensanlage ist Kapitel 5 (Seite 8ff.) 
zu beachten.

Die Verbreitung dieses Vermögensanlagen-Prospekts 
einschließlich der Genussrechtsbedingungen und das 
Angebot bzw. der Erwerb der Genussrechte können in 
bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen unterlie-
gen. Jeder, der in Besitz dieses Prospekts oder von Teilen davon 
gelangt, ist verpflichtet, sich selbst über mögliche Beschrän-
kungen zu informieren und diese zu beachten. Potentielle 
Käufer von Genussrechten sollten mit ihren Rechtsberatern 
klären, ob ein Kauf von Genussrechten in ihrem Einzelfall 
zulässig ist oder Beschränkungen unterliegt. 

Dieser Vermögensanlagen-Prospekt darf nicht zum Zweck 
eines Angebots oder der Werbung in einem Staat oder 
gegenüber einer Person genutzt werden, in dem oder 
gegenüber der ein solches Angebot oder derartige Werbung 
ungesetzlich ist.

Genussrechtszeichner /
Anleger

Windparkgesellschaft B

Windparkgesellschaft C

Termingelder, 
Festgelder etc.

ABO Wind 
Mezzanine 

GmbH & Co.KG

Windparkgesellschaft A

Einlage

Zinsen und ggf. 
Beteiligung am 

Gewinn

Darlehen

Zinsen

Darlehen

Zinsen

Darlehen

Zinsen

Einlage

Zinsen
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9.	Gesellschaftsvertrag der ABO Wind 	
	 Mezzanine GmbH & Co. KG in der 
	 Fassung vom 14. September 2009

§1 Firma, Sitz

Die Firma der Gesellschaft lautet 
ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG
Sitz der Gesellschaft ist 65195 Wiesbaden

§2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung des Ver-
mögens der Gesellschaft, insbesondere die Überlassung von 
Kapital zur Nutzung aufgrund verschiedener Rechtsverhältnis-
se (z.B. in Form von Darlehen, stillen Beteiligungen oder dem 
Erwerb von Genussrechten), soweit die Kapitalüberlassung der 
Finanzierung von Windparkprojekten dient.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle zur Erreichung des Gesell-
schaftszwecks notwendig oder zweckmäßig erscheinenden 
Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen. Die Gesellschaft 
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Die Gesellschaft legt Genussrechte auf. 

§3 Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft, Kündigung

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Die Gesellschaft beginnt mit der Eintragung in das Handelsre-
gister und ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Die Kündigung der Gesellschaft kann von jedem Kommanditis-
ten nur auf den Schluss eines Geschäftsjahres unter Einhaltung 
einer Frist von sechs Monaten erfolgen.

§4 Gesellschafter, Einlagen

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die ABO Wind Verwal-
tung GmbH, die im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesba-
den unter HRB 10469 eingetragen ist. Sie ist am Vermögen der 
Gesellschaft nicht beteiligt.
Kommanditisten sind
ABO Wind AG, Wiesbaden, mit Euro 17.000,00
Herr Dr. Jochen Ahn, Wiesbaden, mit 500,00 Euro
Herr Matthias Bockholt, Heidesheim, mit 500,00 Euro
Herr Andreas Höllinger, Bad Soden, mit Euro 500,00
Herr Matthias Hollmann, Frankfurt, mit Euro 500,00
Frau Urta Steinhäuser, Wiesbaden, mit Euro 500,00
Herr Markus Wetter, Mainz, mit Euro 500,00

Die Herren Ahn und Bockholt sind geschäftsführende Kom-
manditisten der Gesellschaft. Jeder von beiden ist berechtigt 
die Gesellschaft alleine zu vertreten. Die Kommanditisten Herr 
Höllinger, Herr Hollmann, Frau Steinhäuser, Herr Wetter sind 
Prokuristen der Gesellschaft. Jeder von ihnen führt die Geschäf-
te gemeinsam mit einem anderen Prokuristen. Die Gesellschaf-
ter unterliegen keinem Wettbewerbsverbot.

§5 Geschäftsführung

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist von der Geschäfts-
führung ausgeschlossen. Die Herren Ahn und Bockholt sind 
geschäftsführende Kommanditisten der Gesellschaft. Jeder von 
beiden ist berechtigt die Gesellschaft alleine zu vertreten.
Die persönlich haftende Gesellschafterin kann mit Zustim-
mung der Gesellschafterversammlung weitere geschäfts-

führende Kommanditisten aufnehmen und ihnen Komman-
ditanteile zur Zeichnung anbieten. Sie kann ferner einen 
geschäftsführenden Kommanditisten oder Prokuristen mit Zu-
stimmung der Gesellschaftsversammlung von der Geschäfts-
führung abberufen. Die persönlich haftende Gesellschafterin 
kann mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung den 
geschäftsführenden Kommanditisten Vertretungsvollmacht 
erteilen, die Gesellschaft nach außen zu vertreten.
Die geschäftsführenden Kommanditisten sind verpflichtet, die 
Geschäfte der Kommanditgesellschaft mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes zu führen und ihre Geschäftserfah-
rungen und ihre Verbindungen der Gesellschaft nach besten 
Kräften zur Verfügung zu stellen. Die Kommanditisten sind 
ebenso wie die persönlich haftende Gesellschafterin von der 
Beschränkung des §112 Abs. 1 HGB befreit.
Die Geschäftsführungsbefugnis erstreckt sich auf den gewöhn-
lichen Geschäftsgang der Gesellschaft. Außergewöhnliche 
Geschäfte bedürfen der Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung. Die Gesellschafterversammlung kann der Ge-
schäftsführung Weisungen erteilen.
Jeder Kommanditist kann die Gesellschaft unter Einhaltung 
einer dreimonatigen Kündigungsfrist kündigen. Kündigt 
ein Kommanditist, so scheidet er zum Wirksamwerden der 
Kündigung aus der Gesellschaft aus. Die Gesellschaft wird bei 
Ausscheiden eines Kommanditisten von den übrigen Gesell-
schaftern fortgesetzt.

§6 Gesellschafterbeschlüsse, Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse in der Gesellschafter-
versammlung oder auf schriftlichem Weg.
Eine ordentliche Gesellschafterversammlung, in der insbe-
sondere über die Feststellung des Jahresabschlusses, die 
Verwendung des Jahresergebnisses und Entnahmen/Liquidi-
tätsausschüttungen sowie über die Ausschüttungen an die 
Genussrechtsinhaber zu beschließen ist, soll einmal im Jahr bis 
zum 15.02. stattfinden.
Die Geschäftsführung hat die Gesellschafterversammlung mit 
einer Frist von 3 Wochen einzuberufen, wenn mindestens 20 
Prozent der Gesamtkommanditeinlage es verlangen. Kommt 
die Geschäftsführung einem solchen Verlangen nicht mit einer 
Frist von 3 Wochen nach, sind die Kommanditisten, die ein sol-
ches Verlangen gestellt haben, selbst zur Einladung berechtigt.
Die Kommanditisten haben je volle 500 Euro ihres festen Kapi-
talskontos eine Stimme.
Gesellschafterbeschlüsse werden mit der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen gefasst. Die Gesellschafter können sich durch 
andere Gesellschafter oder durch zur Berufsverschwiegenheit 
verpflichtete Personen mit schriftlicher Vollmacht vertreten 
lassen.
Soweit gesetzlich zulässig können die Gesellschafter auch in 
eigenen Angelegenheiten abstimmen. Sie können sich durch 
andere Gesellschafter oder durch zur Berufsverschwiegenheit 
verpflichtete Personen mit schriftlicher Vollmacht vertreten 
lassen.
Gesellschafterbeschlüsse sind in einem von den geschäfts-
führenden Kommanditisten zu unterzeichnenden Protokoll 
festzuhalten und den Kommanditisten zu übersenden.

§7 Jahresabschluss

Die Geschäftsführung hat innerhalb von sechs Wochen nach 
Abschluss des Geschäftsjahres die Bilanz mit der Gewinn- und 
Verlustrechnung nach den gesetzlichen Vorschriften aufzustel-
len.
Im Verhältnis der Gesellschafter zueinander ist ein zu vertei-
lender Gewinn erst vorhanden, wenn die Auszahlungen an die 
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Genussrechtsinhaber vorgenommen sind, sowie Auslagen der 
Komplementärin und Geschäftsführerin erstattet wurden.
Das Jahresergebnis ist definiert als Summe aller Erlöse abzüg-
lich aller Aufwendungen (das heißt einschließlich der außeror-
dentlichen Aufwendungen aber vor Verzinsung an die Genuss-
rechtsinhaber und Ausschüttung an die Kommanditisten.)
Weist die Mezzanine KG in ihrem Jahresabschluss ein negatives 
Jahresergebnis aus, wird dieses nach vollständiger Aufzehrung 
der gesetzlichen und eventuellen gesellschaftsvertraglichen 
Rücklagen im gleichen Verhältnis den Genussrechtsinhabern 
und den Kommanditisten zugewiesen.  Genussrechtskapital 
und Kommanditkapital vermindern sich gegebenenfalls bis zur 
vollen Höhe. Die Rückzahlungsansprüche der Genussrechtsin-
haber vermindern sich entsprechend ihren Anteilen.
Weist die Mezzanine KG ein positives Jahresergebnis aus, wird 
dieses zunächst zur Wiederauffüllung der gesetzlichen und 
gegebenenfalls gesellschaftsvertraglichen Rücklagen und zur 
Wiederauffüllung des Genussrechtskapitals bis zum Nennwert 
verwendet. Danach werden eventuell bestehende Nachzah-
lungsansprüche der Genussrechtsinhaber erfüllt und anschlie-
ßend die Verzinsung von 8,0 Prozent jährlich vorgenommen. 
Darüber hinaus gehende positive Jahresergebnisse werden 
zum Ausgleich der von den Kommanditisten getragenen 
Verluste verwendet. Erst danach stehen den Kommanditisten 
weitere Gewinnanteile zu. Die Genussrechtsinhaber sind zu 80 
Prozent an einem etwaigen Jahresüberschuss beteiligt.
Aus dem Liquiditätsüberschuss der Gesellschaft ist nach Ermes-
sen der geschäftsführenden Kommanditisten zur Sicherstel-
lung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung eine ange-
messene Liquiditätsreserve zu bilden.
Der nach Bildung der Liquiditätsreserve gemäß vorigem Absatz, 
einer eventuellen Wiederauffüllung des Genussrechtskapitals, 
der Zahlung eventuell ausstehender Nachzahlungsansprüche 
der Genussrechtsinhaber, der Zahlung der Verzinsung an die 
Genussrechtsinhaber und des Ausgleichs des eventuell von den 
Kommanditisten getragenen Verlustes verbleibende Liquidi-
tätsüberschuss ist nach Feststellung des Jahresabschlusses an 
die Kommanditisten im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten 
auszuschütten. Über die sonstige Verwendung von Liquiditäts-
überschüssen entscheiden die Gesellschafterversammlung 
durch Beschluss oder die Gesellschafter auf schriftlichem Wege. 
Liquiditätsausschüttungen sowie die Auszahlung der Verzin-
sung an die Genussrechtsinhaber erfolgen spätestens zum 28.2. 
des auf das Geschäftsjahr folgenden Jahres.
Werden mehrere Tranchen mit unterschiedlichen Zins-, Über-
schuss- und Verwendungskonditionen begeben, erfolgt die 
Zuordnung der Zins-, Gewinn- und Verlust- sowie Tilgungsan-
sprüche so, als ob es sich um getrennte Firmen handelt. Dies 
gilt nicht, sofern die Tranchen in ihren Konditionen gleich sind 
und nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen. Für die 
einzelne „als ob Firma“ findet die obige Regelung Anwendung. 
Dies bedeutet im Einzelnen:
Das Genussrechtskapital wird für die jeweilige Tranche geson-
dert den jeweiligen Verwendungen zugeführt. Jede Tranche 
bildet einen eigenen Darlehenspool. Aus diesen Verwendungen 
entspringende Erlöse, sei es als Zins- oder Gewinnbeteiligung, 
werden zunächst für die Zinsansprüche der jeweiligen Tranche 
verwendet. Erst darüber hinausgehende Erlöse aus der Kapital-
verwendung der jeweiligen Tranche fließen der Gesellschaft als 
Gewinn zu.
Die o.g. Regelungen gemäß Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag 
sowie Liquiditätsreserven und Ausschüttungen sind jeweils für 
die einzelnen Tranchen gesondert zu ermitteln. Das jeweilige 
Genussrechtskapital der einzelnen Tranchen ist auf gesonder-
ten Kapitalkonten zu verbuchen. Rückzahlungen und Tilgungen 
gegenüber den Genussrechtsinhabern der einzelnen Tranchen 
sind über diese Konten abzuwickeln.

Alle Erlöse und Aufwendungen, die nicht der Mittelverwen-
dung der einzelnen Tranchen direkt zuzuordnen sind, werden 
im Verhältnis der Kapitale der einzelnen Tranchen zugeordnet. 
Dies sind im Wesentlichen Verwaltungsaufwendungen der 
Gesellschaft.

§8 Verfügungen über Beteiligungsrechte

Jeder Kommanditist kann seinen Kommanditanteil mit schrift-
licher Zustimmung der Gesellschafterversammlung, die nur 
aus wichtigem Grund versagt werden darf, zum 31.12. eines 
Kalenderjahres übertragen.
Die ABO Wind AG hat für diese Anteile Vorkaufsrecht.

§9 Ausschließung, Kündigung, Folgen

Die persönlich haftende Gesellschafterin kann mit Zustim-
mung der Gesellschafterversammlung die Ausschließung eines 
Gesellschafters beschließen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn
a)	 über das Vermögen eines Gesellschafters ein Konkurs- oder 
Vergleichsverfahren eröffnet wird;
b)	 der Anteil eines Gesellschafters gepfändet wird;
c)	 ein Gesellschafter gegen diesen Gesellschaftsvertrag oder 
Gesellschafterbeschlüsse verstößt oder durch sein Verhalten 
der Gesellschaft Schäden oder Nachteile zufügt und einen 
solchen Verstoß oder ein solches Verhalten trotz Abmahnung 
durch die Geschäftsführerin fortsetzt;
d)	 wenn ein Kommanditist mehr als einen Monat mit der 
Zahlung seiner Einlage oder Teilzahlung auf die Einlage in Rück-
stand ist.
Die Ausschließung eines Gesellschafters erfolgt mit Zugang 
des Protokolls der Gesellschafterversammlung, in der die 
Ausschließung beschlossen wurde. Die Ausschließung hat die 
Einziehung der Anteile des ausgeschlossenen Gesellschafters 
zur Folge.
Die ordentliche Kündigung kann von jedem Gesellschafter nur 
auf den Schluss eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer 
Frist von sechs Monaten erfolgen.
In allen anderen Fällen ist die Kündigung des Gesellschafterver-
hältnisses ausgeschlossen.
Das Ausscheiden eines Gesellschafters hat in keinem Fall die 
Auflösung der Gesellschaft zur Folge. Die Gesellschaft wird mit 
den verbleibenden Gesellschaftern fortgeführt.

§10 Abfindungsguthaben

Scheidet ein Kommanditist gemäß §9 Abs. (1) Buchst. a.), b.) 
oder c.) aus der Gesellschaft aus, so erhält er als Abfindung 
den Buchwert seiner Beteiligung zuzüglich anteiliger Rückla-
gen und Rückstellungen mit Eigenkapitalcharakter zuzüglich 
eines eventuell positiven Saldos bzw. abzüglich eines even-
tuell negativen Saldos auf dem Abrechnungskonto abzüglich 
Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft. Ein 
möglicherweise bestehender Firmenwert bleibt in jedem Fall 
unberücksichtigt.
Scheidet ein Kommanditist gemäß §9 Abs. (1) Buchst. d.) aus 
der Gesellschaft aus, so ist er an dem Ergebnis der Gesell-
schaft nicht beteiligt; der ausscheidende Kommanditist hat 
zur Deckung der mit seinem Beitritt zur Gesellschaft verbun-
denen Kosten einen Betrag in Höhe von 10 Prozent der von ihm 
gezeichneten Kommanditeinlage an die Gesellschaft zu zahlen. 
Hat der gemäß §9 Abs. (1) Buchst. d.) ausgeschiedene Komman-
ditist einen Teil seiner Kommanditeinlage geleistet, so erhält er 
diesen Teil seiner Kommanditeinlage, gekürzt um den Kosten-
beitrag nach Satz 1, zurück.

9. Gesellschaftsvertrag der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG in der Fassung vom 14. September 2009
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Beschränkt sich der Ausschluss auf den noch nicht eingezahl-
ten Teil der Kommanditeinlage, so ist der ausscheidende Kom-
manditist im Verhältnis dieses Teils zu der von ihm gezeichne-
ten Kommanditeinlage an dem Ergebnis, das die Gesellschaft 
erzielt, nicht beteiligt. Der ausscheidende Kommanditist hat 
zur Deckung der mit seinem Beitritt zur Gesellschaft verbun-
denen Kosten einen Betrag in Höhe von 10 Prozent des von ihm 
im Zeitpunkt seines Ausscheidens noch nicht geleisteten Teils 
seiner Kommanditeinlage an die Gesellschaft zu zahlen.
Scheidet ein Kommanditist gemäß §9 aus der Gesellschaft 
aus, so erhält er eine Abfindung, die sich nach dem wirklichen 
Wert des Unternehmens der Gesellschaft richtet. Dieser Wert 
ist in entsprechender Anwendung der Grundsätze des von der 
Finanzverwaltung angewendeten Stuttgarter Verfahrens zu 
ermitteln.
Scheidet ein Gesellschafter im Laufe eines Geschäftsjahres aus 
der Gesellschaft aus, bleiben noch entstandene Gewinne und 
Verluste zwischen dem Jahresabschlussstichtag und dem Tag 
des Ausscheidens bei der Ermittlung außer Betracht. An diesen 
Gewinnen bzw. Verlusten ist der Ausscheidende auch sonst 
nicht beteiligt. Ebenso nimmt der Ausscheidende an den am 
Tage des Ausscheidens schwebenden Geschäften nicht teil.
Die Abfindung ist in sechs gleichen Halbjahresraten zu zahlen, 
deren erste Rate ein Jahr nach dem Ausscheiden fällig wird. Das 
Abfindungsguthaben ist mit dem an die Stelle des bisherigen 
Diskontsatzes getretenen, jeweiligen von der Deutschen Bun-
desbank bekannt gegebenen Basiszins zu verzinsen; die Zinsen 
sind zusammen mit den Halbjahresraten zu bezahlen. Die 
Gesellschaft ist berechtigt, das Abfindungsguthaben vorzeitig 
auszuzahlen.
Der ausgeschiedene Kommanditist hat weder Anspruch auf 
Sicherstellung der Abfindung noch auf Befreiung von der 
etwaigen Inanspruchnahme durch Gläubiger der Gesellschaft, 
auch nicht durch Stellung von Sicherheiten. Die Gesellschaft 
steht dem ausgeschiedenen Kommanditisten dafür ein, dass er 
für die Schulden der Gesellschaft nicht in Anspruch genommen 
wird.

§11 Auflösung der Gesellschaft

Die Gesellschaft tritt in Liquidation, wenn die Gesellschafter die 
Auflösung beschließen, zum selben Zeitpunkt kündigen oder 
ein gesetzlicher Auflösungsgrund vorliegt.
Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch 
die geschäftsführenden Kommanditisten. Der Umfang ihrer 
Geschäftsführungsvollmacht wird durch die Eröffnung der 
Liquidation nicht verändert.
Ein nach Befriedigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
verbleibender Liquidationserlös wird an die Gesellschafter im 
Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten ausgeschüttet.

§12 Schlussbestimmung

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche, Verpflich-
tungen und Streitigkeiten aus diesem Gesellschaftsvertrag ist 
der Sitz der Gesellschaft.
Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung trägt die 
Gesellschaft. Ausgenommen hiervon sind die Kosten der Be-
glaubigung der Handelsregistervollmachten sowie die Kosten 
von Handelsregisteränderungen, die durch Abtretung von Ge-
sellschaftsanteilen, das Ausscheiden eines Gesellschafters oder 
sonstige Verfügungen über Gesellschaftsanteile begründet 
werden. Diese Kosten trägt der jeweilige Gesellschafter, der die 
Änderungen veranlasst, soweit in diesem Vertrag nicht etwas 
anderes bestimmt ist. Dies gilt auch bei Handelsregisterände-
rungen im Todesfall.

§13 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der hier festge-
legten Bedingungen als Ganzes nicht. In diesem Fall ist die un-
wirksame Bestimmung durch eine solche Klausel zu ersetzen, 
die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung 
inhaltlich am nächsten kommt. Dies gilt auch für den Fall, dass 
eine Vertragslücke offenbar werden sollte oder eine Bestim-
mung sich als undurchführbar erweist.

Wiesbaden, den 14. September 2009

Dr. Jochen Ahn                                         Matthias Bockholt

Urta Steinhäuser                                     Andreas Höllinger

Matthias Hollmann                               Markus Wetter
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10.	Dienstleistungs-, Vermittlungs- und 	
	 Garantievertrag zwischen der 
	 Emittentin und der Garantin
zwischen der
ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden

und der

ABO Wind AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
im weiteren „Dienstleisterin“ genannt

Präambel

Die ABO Wind AG (im weiteren auch „Dienstleisterin“ genannt) 
ist ein international tätiger Projektentwickler für Windkraft-
projekte. Sie initiiert, plant, entwickelt und errichtet Wind-
kraftprojekte für Dritte schlüsselfertig. Die fertig entwickelten 
Projekte werden zum Teil an Kunden veräußert und sodann für 
diese schlüsselfertig errichtet. Aufgrund veränderter Markt-
verhältnisse ist es mitunter vorteilhaft, die Projekte bereits vor 
Veräußerung an den Endkunden zu errichten, so dass diese ein 
geringeres Baurisiko haben. Bei zunehmend internationaler 
Kundschaft nimmt der Verkauf wegen aufwendiger Projektprü-
fungen wesentlich längere Zeit in Anspruch. Für einen Projekt-
entwickler wie die ABO Wind AG ist es deshalb von großem 
Wettbewerbsvorteil, wenn sie fertig entwickelte Projekte für 
bis zu etwa ein Jahr vorfinanzieren kann. Die ABO Wind AG hat 
deshalb die ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG gegründet, 
deren Aufgabe es ist, Finanzmittel zur kurz- bis mittelfristigen 
Vorfinanzierung von Projektrechten und Projekten zur Verfü-
gung zu stellen. Die Mittel aus dem gezeichneten Genussrecht 
der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG sollen zur Vorfinan-
zierung von Windkraftprojekten der ABO Wind AG zur Verfü-
gung stehen.
Da die ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG kein eigenes 
Personal unterhält, werden alle zum oben genannten Zweck 
erforderlichen Tätigkeiten als Dienstleistung von der ABO Wind 
AG diesem Vertrag entsprechend bezogen.

§1 Konzept und Prospekterstellung

Die Dienstleisterin hat die vollständige Konzeption des Ge-
nussrechtsangebotes zu erstellen. Sie hat den vollständigen 
Prospekt zu schreiben, prüfen sowie drucken zu lassen. Die 
Steuer- und Beratungskosten trägt die Dienstleisterin.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Verkaufsprospektes 
haftet die Dienstleisterin gegenüber der ABO Wind Mezzanine 
GmbH & Co. KG sowie gegenüber den Genussrechtszeichnern 
(Prospekthaftung).

§2 Vertrieb

Mit dem nach §1 entwickelten Konzept und erstellten Prospekt 
wirbt die Dienstleisterin die Genussrechtszeichner.
Die Dienstleisterin kann mit ausgewählten Vertriebspartnern 
und Vermittlern zusammenarbeiten, die ihren Kunden und 
Anlegern dieses Projekt weiter empfehlen. Gegenüber diesen 
Vertriebspartnern und Vermittlern anfallende Provisionen 
gehen zu Lasten der Dienstleisterin.

§3	 Vermittlung von Projektgesellschaften zur 
	 Zwischenfinanzierung von Eigenkapital

Die Dienstleisterin vermittelt der ABO Wind Mezzanine GmbH 
& Co. KG Projektgesellschaften, welche unter den folgenden 
genannten Bedingungen von der ABO Wind Mezzanine GmbH 
& Co. KG  Darlehen zur Vorfinanzierung übernehmen. 
•	 Es liegen eine Bau- bzw. BImschG-Genehmigung und eine 	
	 Einspeisezusage vor.
•	 Alle zum Bau und Betrieb notwendigen Grundstücke sind 	
	 mit Pacht- oder Kaufverträgen gesichert.
•	 Die Verträge über den Kauf der Windkraftanlagen sowie 	
	 den schlüsselfertigen Bau des Projektes sind unterzeichnet.
•	 Der Projektgesellschaft wurden die Projektrechte zum Bau 	
	 und Betrieb übertragen.
•	 Die Kommanditanteile der Projektgesellschaft wurden an 	
	 die ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG abgetreten.
•	 Zu Marktpreisen kalkulierte Projektvolumen werden zu 	
	 höchstens 30 Prozent aus Mitteln der ABO Wind Mezzanine 	
	 GmbH & Co. KG vorfinanziert.
•	 Die Laufzeit der Mittel darf die Endlaufzeit des Genuss-
	 rechtskapitals nicht überschreiten oder es muss eine 
	 entsprechende Kündigungsmöglichkeit vorliegen.

§4 Garantieübernahme für Zinszahlungen

Die ABO Wind AG garantiert den Zeichnern des Genussrechts 
eine jährliche Zinszahlung in Höhe von 8 Prozent.

§5 Anlegerbetreuung und allgemeine Geschäftsverwaltung

Die in der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG anfallenden 
Tätigkeiten zur allgemeinen Geschäftsverwaltung und Betreu-
ung der Genussrechtszeichner übernimmt die ABO Wind AG als 
Dienstleisterin.

§6 Vergütung

Für die Tätigkeiten nach den §1 – §5 erhält die Dienstleisterin 
von der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG eine jährliche 
Vergütung in Höhe von 1,5 Prozent des durchschnittlichen 
Genussrechtskapitals des laufenden Jahres. Die Vergütung wird 
einmal am Ende des Jahres abgerechnet. Es können monatliche 
geeignete Abschlagszahlungen vereinbart werden. Fremdkos-
ten des laufenden Geschäftsbetriebes werden der Dienstleiste-
rin von der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG erstattet.

§7 Verpflichtung der Dienstleisterin

Die ABO Wind AG verpflichtet sich, die von ihr übernommenen 
Tätigkeiten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu 
erfüllen.

§8 Beendigung des Vertrages

Dieser Vertrag kann von beiden Vertragspartnern nur aus wich-
tigem Grund gekündigt werden. Der Vertrag kann auf Dritte 
übertragen werden.

§9 Salvatorische Klausel

Sollten Einzelbestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein 
oder werden, so berührt diese die Wirksamkeit der festgelegten 
Bedingungen als ganzes nicht. In diesem Fall ist die unwirksa-
me Bedingung durch eine solche Klausel zu ersetzen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am 
nächsten kommt. Dieses gilt auch für den Fall, dass eine Ver-
tragslücke offenbar werden sollte oder eine Bestimmung sich 
als undurchführbar erweist.

Wiesbaden, den 14. September 2009
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11.	Genussrechtsbedingungen der 
	 ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG

§1 Rechtsverhältnisse

Die Gesellschafterversammlung der ABO Wind Mezzanine 
GmbH hat am 14. September 2009 die Ausgabe von Genuss-
rechten zwecks Beschaffung von 5.000.000 Euro  Genusskapital 
beschlossen. Das Genusskapital ist eingeteilt in 10.000 unter-
einander gleichberechtigte Genussrechte im Nennwert von 
jeweils 500 Euro. Maßgeblich für die rechtlichen Grundlagen 
der Genussrechte sind die Genussrechtsbedingungen sowie der 
Zeichnungsschein. Ein möglichst hoher Anteil des Genussrechts-
kapitals wird anderen Unternehmen für die Finanzierung von 
Windparkprojekten zur Verfügung gestellt. Freie Mittel werden 
in Geldmarktfonds, Termingelder, Festgelder etc. angelegt.
Die Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für Windparkpro-
jekte, in welcher Beteiligungs- und Rechtsform sie auch vorge-
nommen werden, erfolgt nur an Projekte, bei denen Baureife 
vorliegt und die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
•	 Es liegen eine Bau- bzw. BImSchG-Genehmigung und eine 	
	 Einspeisezusage vor.
•	 Alle zum Bau und Betrieb notwendigen Grundstücke sind 	
	 mit Pacht- oder Kaufverträgen gesichert.
•	 Die Verträge über den Kauf der Windkraftanlagen sowie 	
	 den schlüsselfertigen Bau des Projektes sind unterzeichnet.
•	 Der Projektgesellschaft wurden die Projektrechte zum Bau 	
	 und Betrieb übertragen.
•	 Die Kommanditanteile der Projektgesellschaft wurden an 	
	 die ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG abgetreten.
•	 Zu Marktpreisen kalkulierte Projektvolumen werden zu 	
	 höchstens 30 Prozent aus Mitteln der ABO Wind Mezzanine 	
	 GmbH & Co. KG vorfinanziert.
•	 Die Laufzeit der Mittel darf die Endlaufzeit des Genuss-
	 rechts nicht überschreiten oder es muss eine 
	 entsprechende Kündigungsmöglichkeit vorliegen.

Ausgenommen von diesen Bereitstellungsvoraussetzungen sind 
die laufenden Aufwendungen der Mezzanine GmbH & Co. KG 
für Steuerberatung, Anlegerbetreuung und -verwaltung, den 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie die Verwendung 
der freien Mittel als Anlage in Geldmarktfonds, Termingelder, 
Festgelder etc..

§2 Ausgabe und Einteilung der Genussrechte

Die Genussrechte können von jeder natürlichen oder juristi-
schen Person durch Unterzeichnung des Zeichnungsscheins 
und dessen Annahme durch die Geschäftsführerin erworben 
werden. Die Annahme der Zeichnung steht unter dem Vorbe-
halt der vollständigen Einzahlung des gezeichneten Kapitals. 
Die Emittentin behält sich die Möglichkeiten vor, die Zeichnung 
vorzeitig zu schließen und/oder Zeichnungen zu kürzen.
Die Ausgabe erfolgt zum Nennwert von jeweils 500 Euro. Es 
wird kein Agio als Ausgabeaufschlag erhoben.
Die Genussrechte werden auf den Inhaber lautend im Genuss-
rechtsregister aufgenommen, das  von der Emittentin geführt 
wird. Der Anspruch auf eine Verbriefung wird ausgeschlossen. 
Die Anleger erhalten nach Eingang und Annahme ihres Zeich-
nungsscheins eine entsprechende Bestätigung über den von 
ihnen gezeichneten Betrag. Nach Eingang ihres Zeichnungsbe-
trages auf dem Konto erhalten die Anleger eine Bestätigung 
über die Aufnahme in das Genussrechtsregister. Die Aufnahme 
erfolgt ausnahmslos nur nach vollständiger Einzahlung des 
gezeichneten Kapitals.

§3 Verzinsung, Gewinn- und Verlustbeteiligung, Zahlstelle

Das auf das Konto eingezahlte Kapital wird jährlich in Höhe von 
8 Prozent des jeweiligen Nennwertes taggenau verzinst.
Der Anspruch auf Zinsen entsteht jährlich zum 31.12. eines jeden 
Jahres und wird am 28.02.des Folgejahres fällig. 
Darüber hinaus sind die Genussrechtszeichner mit 80 % am 
Gewinn nach Steuern der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG 
beteiligt. An einem etwaigen Verlust der Mezzanine GmbH & 
Co. KG sind die Zeichner bei Ende der Laufzeit und Rückzahlung 
des Genussrechtskapitals durch einen geringeren Buchwert und 
damit geringere Rückzahlung ebenfalls beteiligt. Zinsen und 
Gewinne werden auf das vom Genussrechtsinhaber genannte 
Konto überwiesen.    
Die Geschäftsführung hat innerhalb von sechs Wochen nach 
Abschluss des Geschäftsjahres die Bilanz mit der Gewinn- und 
Verlustrechnung nach den gesetzlichen Vorschriften aufzustel-
len.
Im Verhältnis der Gesellschafter zueinander ist ein zu vertei-
lender Gewinn erst vorhanden, wenn die Auszahlungen an die 
Genussrechtsinhaber vorgenommen sind, sowie Auslagen der 
Komplementärin und Geschäftsführerin erstattet wurden.
Das Jahresergebnis ist definiert als Summe aller Erlöse abzüg-
lich aller Aufwendungen (das heißt einschließlich der außeror-
dentlichen Aufwendungen, aber vor Verzinsung an die Genuss-
rechtsinhaber und Ausschüttung an die Kommanditisten.)
Weist die Mezzanine KG in ihrem Jahresabschluss ein negatives 
Jahresergebnis aus, wird dieses nach vollständiger Aufzehrung 
der gesetzlichen und eventuellen gesellschaftsvertraglichen 
Rücklagen im gleichen Verhältnis den Genussrechtsinhabern 
und den Kommanditisten zugewiesen.  Genusskapital und Kom-
manditkapital vermindern sich gegebenenfalls bis zur vollen 
Höhe. Die Rückzahlungsansprüche der Genussrechtsinhaber 
vermindern sich entsprechend ihren Anteilen.
Weist die Mezzanine GmbH & Co. KG ein positives Jahresergeb-
nis aus, wird dieses zunächst zur Wiederauffüllung der gesetzli-
chen und gegebenenfalls gesellschaftsvertraglichen Rücklagen 
und zur Wiederauffüllung des Genussrechtskapitals bis zum 
Nennwert verwendet. Danach werden eventuell bestehende 
Nachzahlungsansprüche der Genussrechtsinhaber erfüllt und 
anschließend die Verzinsung von 8 Prozent des Nennbetra-
ges jährlich vorgenommen. Darüber hinausgehende positive 
Jahresergebnisse werden zum Ausgleich der von den Komman-
ditisten getragenen Verluste verwendet. Erst danach stehen den 
Kommanditisten weitere Gewinnanteile zu. Die Genussrechtsin-
haber sind zu 80 Prozent an einem etwaigen Jahresüberschuss 
beteiligt.
Aus dem Liquiditätsüberschuss der Gesellschaft ist nach Ermes-
sen der geschäftsführenden Kommanditisten zur Sicherstellung 
einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung eine angemessene 
Liquiditätsreserve zu bilden.
Der nach Bildung der Liquiditätsreserve gemäß vorigem Absatz, 
einer eventuellen Wiederauffüllung des Genussrechtskapitals, 
der Zahlung eventuell ausstehender Nachzahlungsansprüche 
der Genussrechtsinhaber, der Zahlung der Verzinsung an die 
Genussrechtsinhaber und des Ausgleichs des eventuell von den 
Kommanditisten getragenen Verlustes verbleibende Liquidi-
tätsüberschuss ist nach Feststellung des Jahresabschlusses an 
die Kommanditisten im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten 
auszuschütten. Über die sonstige Verwendung von Liquiditätsü-
berschüssen entscheidet die Gesellschafterversammlung durch 
Beschluss oder die Gesellschafter auf schriftlichem Wege. Liqui-
ditätsausschüttungen sowie die Auszahlung der Verzinsung an 
die Genussrechtsinhaber erfolgt spätestens zum 28.2. des auf 
das Geschäftsjahr folgenden Jahres.
Werden mehrere Tranchen mit unterschiedlichen Zins-, Über-
schuss- und Verwendungskonditionen begeben, erfolgt die 
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Zuordnung der Zins-, Gewinn- und Verlust- sowie Tilgungsan-
sprüche so, als ob es sich um getrennte Firmen handelt. Dies gilt 
nicht, sofern die Tranchen in ihren Konditionen gleich sind und 
nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen. Für die einzel-
ne „als ob Firma“ findet die obige Regelung Anwendung. Dies 
bedeutet im Einzelnen:
Das Genusskapital wird für die jeweilige Tranche gesondert den 
jeweiligen Verwendungen zugeführt. Jede Tranche bildet einen 
eigenen Darlehenspool. Aus diesen Verwendungen entspringen-
de Erlöse, sei es als Zins- oder Gewinnbeteiligung, werden zu-
nächst für die Zinsansprüche der jeweiligen Tranche verwendet. 
Erst darüber hinausgehende Erlöse aus der Kapitalverwendung 
der jeweiligen Tranche fließen der Gesellschaft als Gewinn zu.
Die o.g. Regelungen gemäß Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag 
sowie Liquiditätsreserven und Ausschüttungen sind jeweils für 
die einzelnen Tranchen gesondert zu ermitteln. Das jeweilige 
Genussrechtskapital der einzelnen Tranchen ist auf gesonderten 
Kapitalkonten zu verbuchen. Rückzahlungen und Tilgungen 
gegenüber den Genussrechtsinhabern der einzelnen Tranchen 
sind über diese Konten abzuwickeln.
Alle Erlöse und Aufwendungen, die nicht der Mittelverwendung 
der einzelnen Tranchen direkt zuzuordnen sind, werden im 
Verhältnis der Kapitale der einzelnen Tranchen zugeordnet. Dies 
sind im Wesentlichen Verwaltungsaufwendungen der Gesell-
schaft.

§4 Laufzeit, Kündigung und Rückzahlung

Das Genussrecht kann durch Zeichner oder Emittentin mit einer 
Frist von sechs Monaten zum Jahresende gekündigt werden, 
erstmals jedoch zum 31.12.2014. Die Rückzahlung erfolgt zum 
Buchwert zwei Wochen nach Beendigung der Genussrechtsver-
einbarung. 

§5 Verkauf, Vererbung und Abtretung

Jeder Genussrechtsinhaber kann seine Genussrechte jeder-
zeit verkaufen, abtreten bzw. vererben. Eine Übertragung von 
Genussrechten auf Dritte kann jedoch nur in der Mindeststücke-
lung von 500 Stück erfolgen. Die Abtretung muss der Emittentin 
als Genussrechtsregisterführerin durch eine Abtretungserklä-
rung nachgewiesen werden. Die ABO Wind Mezzanine GmbH 
& Co. KG nimmt daraufhin die Umschreibung im Genussrechts-
register vor. Im Falle einer Erbschaft hat der Nachfolger seine 
Berechtigung anhand geeigneter Nachweise zu belegen.

§6 Nachrangigkeit

Die Forderungen aus den Genussrechten der Mezzanine GmbH 
& Co. KG treten gegenüber allen anderen Ansprüchen von 
Gläubigern im Rang zurück. Die gesamte Vermögenseinlage der 
Genussrechtsinhaber haftet jedoch nicht nachrangig nach dem 
sonstigen Eigenkapital der Gesellschaft. Eine über die Normal-
einlage hinausgehende Nachschusspflicht besteht nicht.

§7 Auflösung der Gesellschaft

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft haben die Genussrechts-
inhaber Anspruch auf Rückzahlung des Genussrechtskapitals 
zum Nennwert zuzüglich noch ausstehender Zinsen.
Der Rückzahlungsanspruch besteht gleichrangig mit der Rück-
zahlung des Kommanditkapitals, ansonsten nachrangig nach 
allen anderen nicht nachrangigen Ansprüchen von Gläubigern 
der Gesellschaft.
Die Genussrechte begründen keinen Anspruch auf eine über die 
Rückzahlung des Genussrechtskapitals hinausgehende Teilnah-
me am Liquidationserlös.

§8 Mitwirkungsrechte

Den Genussrechtsinhabern stehen grundsätzlich keine gesell-
schaftlichen Mitwirkungsrechte zu. 
Jedem Genussrechtsinhaber wird auf Anforderung der Jahres-
abschluss zugesandt.

§9 Ausgabe neuer Genussrechte, Aufnahme weiteren Kapitals

Die Gesellschaft ist berechtigt, jederzeit weitere Genussrechts-
beteiligungen zu gleichen oder anderen Bedingungen zu 
emittieren.
Ein Bezugsrecht der Genussrechtsinhaber bei einer neuen Ge-
nussrechtsemission besteht grundsätzlich nicht.

§10 Bestandsschutz

Der Bestand der Genussrechte wird vorbehaltlich §5 weder 
durch Verschmelzung noch Umwandlung oder Bestandsüber-
tragung der Gesellschaft berührt.

§11 Änderungen der Genussrechtsbedingungen

Die Laufzeit kann nachträglich nicht geändert, beschränkt oder 
verkürzt werden.
Die Gesellschaft ist nur in den nachfolgenden Fällen berechtigt, 
die Genussrechtsbedingungen durch einseitige Willenserklä-
rung zu ändern bzw. anzupassen.
•	 Im Falle von Änderungen der steuerlichen Behandlung von 	
	 Genussrechten bei der Gesellschaft;
•	 Änderungen, die für eine börsliche Notierung erforderlich 	
	 sind, wie z.B. die Verbriefung.
•	 Die Änderung erfolgt nach billigem Ermessen (§315 BGB) 	
	 der Geschäftsführung unter Berücksichtigung der Interes	
	 sen des Unternehmens, der Gründungsgesellschafter und 	
	 der Genussrechtsinhaber.

§12 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft, die die Genussrechte be-
treffen, erfolgen in einem Börsenpflichtblatt oder dem elektro-
nischen Bundesanzeiger (www.ebundesanzeiger.de).

§13 Schlussbestimmungen

Die Genussrechtsbedingungen sowie alle sich daraus ergeben-
den Rechte und Pflichten bestimmen sich ausschließlich nach 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist – soweit zulässig – der Sitz 
der Gesellschaft. Dies gilt auch für den Fall, dass ein Genuss-
rechtsinhaber nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutsch-
land verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalts-
ort im Zeitpunkt einer Klageerhebung nicht bekannt ist.
Sollte eine Bestimmung dieser Genussrechtsbedingungen 
unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Vielmehr gilt in diesem 
Falle eine solche Bestimmung als vereinbart, durch die der mit 
unwirksamen Bestimmungen beabsichtigte wirtschaftliche 
Zweck rechtswirksam weitestgehend erreicht wird. Entspre-
chendes gilt, wenn bei Durchführung dieser Bedingungen eine 
regelungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Wiesbaden, den 14. September 2009

11. Genussrechtsbedingungen der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG
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12.	Negativtestate und sonstige  
	 ergänzende Angaben nach der  
	 VermVerkProspV

§ 2 Abs.1, Satz 5 VermVerkProspV
Der Verkaufsprospekt ist in der deutschen Sprache verfasst.
§ 4 Satz 1, Nr.2 VermVerkProspV
Die Anbieterin der Beteiligung übernimmt nicht die Zahlung 
von Steuern für den Anleger.
§ 4 Satz 1, Nr.3 VermVerkProspV
Die Übertragbarkeit der Genussrechte ist nicht eingeschränkt.
§ 4 Satz 1 Nr. 8 VermVerkProspV
Das Angebot erfolgt lediglich in der Bundesrepublik Deutsch-
land.
§ 4 Satz 1 Nr.11 VermVerkProspV
Der Erwerber der Genussrechte ist unter keinen Umständen
verpflichtet, weitere Leistungen zu erbringen. Insbesondere
muss er keine weiteren Zahlungen leisten.
§ 4 Satz 2, Var. 2 VermVerkProspV
Ein Abdruck des Treuhandvertrages entfällt, da kein Treuhand-
vermögen besteht und kein Treuhänder bestellt wird.
§ 5 Nr.2 VermVerkProspV
Der Emittent ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
§ 5 Nr. 3 VermVerkProspV 
Der Gesellschaftsvertrag der Emittentin enthält keine von 
der gesetzlichen Regelung abweichende Bestimmung und ist 
vollständig im Anhang des Prospekts abgedruckt. Der Gesell-
schaftsvertrag der Komplementärin, ABO Wind Verwaltungs 
GmbH, enthält ebenfalls keine von der gesetzlichen Regelung 
abweichende Bestimmung.
§ 6 Satz 1 Nr.1 VermVerkProspV
Das Kommanditkapital ist vollständig eingezahlt.
§ 6 Satz 1 Nr. 2 VermVerkProspV
Die Emittentin hat das im Abschnitt 6.a) auf Seite 11 dargestell-
te Genussrecht ausgegeben. Darüber hinaus hat die Emittentin 
bisher keine Wertpapiere oder Vermögensanlagen ausgegeben.
§ 6 Satz 2 und 3 VermVerkProspV
Da die Emittentin keine Aktiengesellschaft oder Kommandit-
gesellschaft auf Aktien ist, bestehen weder Bedingungen noch 
Verfahren für den Umtausch oder Bezug von Aktien.
§ 7 Abs. 1, Satz 1 Nr. 3 VermVerkProspV
Den Gründungsgesellschaftern der ABO Wind Mezzanine 
GmbH & Co. KG steht die im Kapitel „Die Emittentin“, Abschnitt 
a) auf S. 10 f. dargestellte Gewinnbeteiligung zu. Darüber 
hinaus stehen den Gründungsgesellschaftern keine weiteren 
Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte oder sonstigen Ge-
samtbezüge zu.
§ 7 Abs. 2 Nr. 1 VermVerkProspV  
Im Abschnitt 6.j) auf Seite 13 ist die unmittelbare und mittel-
bare Beteiligung der Gründungsgesellschafter an der mit dem 
Vertrieb der Vermögensanlage beauftragten ABO Wind AG 
dargestellt. Darüber hinaus sind die Gründungsgesellschafter 
an keinem weiteren Unternehmen unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt, das mit dem Vertrieb der Vermögensanlage beauf-
tragt wäre.
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV
Die Gründungsgesellschafter sind an keinem Unternehmen 
unmittelbar und mittelbar beteiligt, das dem Emittenten 
Fremdkapital zur Verfügung stellt.

§ 7 Abs. 2 Nr.3 VermVerkProspV 
Im Abschnitt 6.j) auf Seite 13 ist die unmittelbare und mittel-
bare Beteiligung der Gründungsgesellschafter an der ABO 
Wind AG dargestellt, die für die Herstellung des Anlageob-
jekts erhebliche Leistungen erbringt. Darüber hinaus sind die 
Gründungsgesellschafter an keinen weiteren Unternehmen 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt, die im Zusammenhang 
mit der Herstellung des Anlageobjekts nicht nur geringfügige 
Lieferungen oder Leistungen erbringen.
§ 8 Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV 
Außer der auf Seite 12 des Prospekts genannten Abhängigkeit 
von Verträgen mit Projektgesellschaften ist die Emittentin von 
keinen Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungs-
verfahren abhängig, die von wesentlicher Bedeutung für die 
Geschäftstätigkeit oder Ertragslage der Emittentin wären.
§ 8 Abs. 1 Nr. 3 VermVerkProspV
Es sind keine Gerichts- oder Schiedsverfahren anhängig, die 
einen wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der 
Emittentin haben könnten.
§ 8 Abs. 1 Nr. 4 VermVerkProspV
Mit Ausnahme der Finanzanlage gibt es keine wichtige laufen-
de Investition.
§ 8 Abs. 2 VermVerkProspV
Die Tätigkeit der Emittentin ist nicht durch außergewöhnliche 
Ereignisse beeinflusst worden.
§ 9 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV
Dem Prospektverantwortlichen, den Gründungsgesellschaf-
tern der Emittentin und der Geschäftsführung der Emittentin 
standen oder stehen weder das Eigentum am Anlageobjekt zu 
noch wesentliche Teile desselben. Diesen Personen stand oder 
steht auch aus anderen Gründen keine dingliche Berechtigung 
am Anlageobjekt zu.
§ 9 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV
Es besteht keine dingliche Belastung des Anlageobjekts.
§ 9 Abs. 2 Nr. 4 VermVerkProspV
Es bestehen keine rechtlichen und tatsächlichen Beschrän-
kungen der Verwendungsmöglichkeiten des Anlageobjekts, 
insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel. 
§ 9 Abs. 2 Nr. 5 VermVerkProspV
Es sind generell keine behördlichen Genehmigungen erforder-
lich.
§ 9 Abs. 2 Nr. 6 VermVerkProspV
Der Emittent hat noch keine Verträge über künftige Darlehen 
geschlossen.
§ 9 Abs. 2 Nr. 7 VermVerkProspV
Es ist kein Bewertungsgutachten für das Anlageobjekt erstellt 
worden.
§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV
Im Kapitel 6.j) auf Seite 13 ist dargelegt, welche nicht nur ge-
ringfügigen Leistungen und Lieferungen von der Prospektver-
antwortlichen, den Gründungsgesellschaftern und Mitgliedern 
der Geschäftsführung der Emittentin erbracht werden. Darüber 
hinaus erbringen die Genannten keine weiteren nicht nur 
geringfügigen Leistungen und Lieferungen. 
§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VermVerkProspV
Die Emittentin ist nach anderen Vorschriften nicht zur Abgabe 
eines geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts verpflich-
tet.
§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b VermVerkProspV
Die Emittentin hat für den vorliegenden Verkaufsprospekt den 
Jahresabschluss 2008 prüfen lassen sowie einen Lagebericht 
aufgestellt und prüfen lassen.
§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 VermVerkProspV
Eine Zwischenübersicht ist seither nicht veröffentlicht worden.
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§ 10 Abs. 2 Satz 1 und 3 VermVerkProspV
Die Emittentin ist nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlus-
ses verpflichtet.
§ 10 Abs. 3 VermVerkProspV
Zu den nach Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 gemachten Angaben hat es 
seither keine wesentlichen Änderungen gegeben.
§ 11 Satz 2 HS. 2 VermVerkProspV
Die Bestätigung des Jahresabschlusses wurde nicht einge-
schränkt oder versagt.
§ 12 Abs. 1 Nr. 1 VermVerkProspV
Für die ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG gibt es keine 
Beiräte oder sonstigen Aufsichtsgremien.
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 VermVerkProspV
Im Kapitel 6.j) auf Seite 13 ist dargelegt, dass die Mitglieder der 
Geschäftsführung der Emittentin zugleich Vorstände der ABO 
Wind AG sind, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermö-
gensanlage betraut ist. Darüber hinaus sind die Mitglieder 
der Geschäftsführung des Emittenten nicht für Unternehmen 
tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanla-
gen betraut wären.
§ 12 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV
Mitglieder der Geschäftsführung, des Vorstands, der Aufsichts-
gremien und Beiräte der Emittentin sind für kein Unternehmen 
tätig, das der Emittentin Fremdkapital gibt.
§ 12 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV
Im Kapitel 6.j) auf Seite 13 ist dargelegt, dass die Mitglieder der 
Geschäftsführung der Emittentin zugleich Vorstände der ABO 
Wind AG sind, die wesentliche Leistungen im Zusammenhang 
mit der Herstellung des Anlageobjekts erbringt. Darüber hi-
naus sind die Mitglieder der Geschäftsführung des Emittenten 
nicht für Unternehmen tätig, die im Zusammenhang mit der 
Herstellung des Anlageobjekts nicht nur geringfügige Liefe-
rungen oder Leistungen erbringen.
§ 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 VermVerkProspV
Angaben über einen Treuhänder entfallen, da kein Treuhänder 
bestellt ist.
§ 12 Abs. 4 VermVerkProspV
Außer der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG als Emitten-
tin und der ABO Wind AG als Herausgeberin des Prospektes 
hat keine andere Person die Herausgabe oder den Inhalt des 
Prospektes oder die Abgabe oder den Inhalt des Angebots der 
Vermögensanlage wesentlich beeinflusst.
§ 14 i. V. m. § 6 Satz 1 Nr. 1 VermVerkProspV
Auf das Kapital des Garantiegebers stehen keine Einlagen aus.
§ 14 i. V. m. § 6 Satz 1 Nr. 2 VermVerkProspV
Über die in Kapitel 7.s) auf S. 21 genannten Wertpapiere und 
Vermögensanlagen hinaus hat der Garantiegeber keine wei-
teren Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne des § 8f 
Abs. 1 des Verkaufsprospektgesetzes ausgegeben.
§ 14 i. V. m. § 6 Satz 2 VermVerkProspV
Es existieren keine umlaufenden Wertpapiere, die den Gläu-
bigern Umtausch- oder Bezugsrechte auf Aktien der ABO Wind 
AG einräumen.
§ 14 i. V. m. §7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 VermVerkProspV
Auf die Angabe der Art und des Gesamtbetrags der von den 
Gründungsgesellschaftern des Garantiegebers insgesamt 
gezeichneten und eingezahlten Einlagen wird verzichtet. Die 
Angabe kann entfallen, weil die ABO Wind AG mehr als fünf 
Jahre vor Aufstellung des Verkaufsprospekts gegründet wurde.
§ 14 i.V.m. § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr.3
Auf die Angabe der Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte 
und sonstigen Gesamtbezüge, die den Gründungsgesellschaf-
tern der Garantiegeberin außerhalb des Gesellschaftsvertrags 
insgesamt zustehen wird verzichtet.

§ 14 i. V. m. §7 Abs. 2 Nr. 1 VermVerkProspV
Die Gründungsgesellschafter und Hauptaktionäre der ABO 
Wind AG sind Dr. Jochen Ahn und Matthias Bockholt. Die ABO 
Wind AG ist mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensan-
lage beauftragt. Die exakte Beteiligung der Gründungsgesell-
schafter an der ABO Wind AG ist im Kapitel 6.j) auf Seite 13 
dargestellt. Darüber hinaus sind die Gründungsgesellschafter 
des Garantiegebers nicht unmittelbar oder mittelbar an 
Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb des Genussrechts 
beauftragt wären.
§ 14 i. V. m. §7 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV
Eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der Gründungs-
gesellschafter des Garantiegebers an Unternehmen, die dem 
Emittenten Fremdkapital zur Verfügung stellen, besteht nicht.
§ 14 i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV
Die alleinigen Gründungsgesellschafter des Garantiegebers 
ABO Wind AG sind Dr. Jochen Ahn und Matthias Bockholt, 
die auch zu den Gründungsgesellschaftern der ABO Wind 
Mezzanine GmbH & Co. KG zählen. Ihre Beteiligung an der 
ABO Wind AG, die im Zusammenhang mit der Herstellung 
des Anlageobjekts nicht nur geringfügige Lieferungen oder 
Leistungen bringt, ist im Abschnitt 6 dieses Prospekts, Kapitel j) 
Interessenkonflikte auf Seite 13 dargestellt. Darüber hinaus sind 
die Gründungsgesellschafter des Garantiegebers an keinen 
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligt, die im  
Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts nicht 
nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen.
§ 14 i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV
Es besteht keine Abhängigkeit des Garantiegebers von Pa-
tenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren.
§ 14 i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 3 VermVerkProspV
Es bestehen keine Gerichts- oder Schiedsverfahren, die einen 
wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage des Garan-
tiegebers haben können.
§ 14 i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 4 VermVerkProspV
Kerngeschäft der ABO Wind AG ist die Planung von Windkraft-
anlagen sowie deren Errichtung im Auftrag Dritter. Eigene 
Investitionen tätigt die ABO Wind AG in der Regel nicht. Auch 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gibt es keine wichtigen 
laufenden Investitionen.
§ 14 i. V. m. § 8 Abs. 2 VermVerkProspV
Die Tätigkeit des Garantiegebers ist nicht durch außergewöhn-
liche Ereignisse beeinflusst worden.
§ 14 i. V. m. § 9 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV
Den Gründungsgesellschaftern, dem Vorstand und den Mitglie-
dern des Aufsichtsrats des Garantiegebers standen oder stehen 
weder das Eigentum am Anlageobjekt zu noch wesentliche 
Teile desselben. Diesen Personen stand oder steht auch aus  
anderen Gründen keine dingliche Berechtigung am Anlageob-
jekt zu.
§ 14 i. V. m. § 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV
Im Kapitel 6. Die Emittentin, Abschnitt i) Interessenkonflikte, 
ist auf Seite 13 dieses Prospekts ausgeführt, dass Tochter-
gesellschaften der ABO Wind AG von der ABO Wind Mezza-
nine GmbH & Co. KG Darlehen erhalten, die das eigentliche 
Anlageobjekt darstellen. Damit erbringt die ABO Wind AG 
im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts 
erhebliche Leistungen. Das betrifft – wie in dem oben genann-
ten Abschnitt ausgeführt - auch die Vorstände und Gründungs-
gesellschafter der ABO Wind AG, Dr. Jochen Ahn und Matthias 
Bockholt. Weitere nicht nur geringfügige Leistungen und Liefe-
rungen werden durch die Prospektverantwortliche, Gründungs-
gesellschafter, Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates  
nicht erbracht.

12. Negativtestate und sonstige ergänzende Angaben nach der VermVerkProspV
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§ 14 i. V. m. § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 VermVerkProspV
Der Garantiegeber hat zwischenzeitlich keine Zwischenüber-
sicht veröffentlicht.
 § 14 i. V. m. § 10 Abs. 2 VermVerkProspV
Der Garantiegeber ist nicht zur Aufstellung eines Konzernab-
schlusses verpflichtet.
§ 14 i. V. m. § 10 Abs. 3 VermVerkProspV
Seit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2008 sind keine 
wesentlichen Änderungen eingetreten.  
§ 14 i. V. m. § 12 Abs. 1 Nr. 1 VermVerkProspV
Über den Aufsichtsrat hinaus bestehen keine weiteren Beiräte 
und Aufsichtsgremien.
§ 14 i. V. m. § 12 Abs. 2 Nr. 1 VermVerkProspV
Vorstand und Aufsichtsrat des Garantiegebers sind außer für 
die ABO Wind AG für kein weiteres Unternehmen tätig, das 
mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlagen betraut 
wäre.
§ 14 i. V. m. § 12 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV
Vorstand und Aufsichtsrat des Garantiegebers sind für kein 
Unternehmen tätig, das dem Emittenten Fremdkapital gibt.
§ 14 i. V. m. § 12 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV
Vorstand und Aufsichtsrat des Garantiegebers sind außer für 
die ABO Wind AG für kein weiteres Unternehmen tätig, das im 
Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts nicht 
nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringt.
§ 15 VermVerkProspV
Die Angaben entfallen, da die Emittentin vor mehr als 18 Mona-
ten gegründet wurde.

12. Negativtestate und sonstige ergänzende Angaben nach der VermVerkProspV



Ansprechpartner:

ABO Wind AG
Alexander Koffka
Tel.: 0611 / 26 76 5 - 0
mezzanine@abo-wind .de

Initiator / Konzeption
Prospektherausgeber

ABO Wind AG

Firmensitz:
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Tel.: 0611 / 26 76 5 -0
Fax: 0611 / 26 76 5 - 99

www.abo-wind.de




